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gewerbe untergellt. 3. @8 ift audg bte Formierung ber
Angridgfarben absuflären.

©te neue SSerorbnmtg beS 93unbe8rateS über bie Fer-
menbung non SBleiwelgfarben ift sum Scguge ber Arbeit»
negmer im Flalergemetbe gefdgaffen unb ftegt nod) fot<
genbe Funïte oor. SBteiroetg batf nur in Fuloerform
(nicgt ißafte) Ferroenbung jinben. SBeim Auftragen bet
Satben im ©prigoerfagten flnb Flagnagmen gegen SBleL

»ergiftungen ju treffen, ©taubentmidtlung beim Abtragen
alter Sorbe muß oermieben merben. ©er Arbeitgeber
mug für eine Söafcggelegengeit Jorgen, ebenfo mug bie
Ktelbung gets relnlidg f.etn unb cor ©taub gefegügt roer=
ben. @ine meitere 93eftimmung ift bie, bag jugenbttdge
Arbeiter unter 18 Sagten nidgt su gewerblichen Fiater»
arbeiten oermenbet werben bürfen. Sei Arbeiten mit
Ftetroeig ober ägnlicgen Fetblnbungen mit Fiel bürfen
roetbttcge ^erfonen nur mit Feroiüigung oermenbet met'
ben, fofern bie |janbgabung beS SBerboteS ignen bte 99e-

rufSauSfibung erfcgroeren fönntc.

s; «

Jnwmanie Sprengung einer irtgelfcten
Tei$ma$$e in Quinten,

(ohne Bohrlöcher.)

(©ingefanbt.) ;

Sm ©dgilb bei Quinten am SßßaHenfee gatte ftcg ein
24 m» groger fÇeI§6tocï oon ber fegen Setöroanb abge»
lög unb brogte auf bie betben Fßogngäufer oon ©cgiff-
madger SCßatfer unb Albert ©iget ginunter ju gürjen.
®Mer Setsborn fotlte nun fo befeltigt werben, bag ge=
nannte Sßogngäufer nidgt befdgübigt toerben. Flit ber
Aufgabe rourbe ©prengtedgniïer S«l3 betraut. Am

SFürj 1928 gelangte bte Arbeit wie folgt gur Au8<
fügrung :

@lnem gatben Fßetnfägli mürbe ber Foben gerauS»
wcgtagen. Flit garten ©rügten befegigt, lieg man bas»
l's?®-'bann einige Fleter bie fenîrecgte SelSroanb gtnunter,
}, ap e8 an gemünzter ©teile an bte Setfenbrufi ju
"«gen tarn. Oben befeftigte man ben ©ragt an etnenÄ, ^Igtelg ©tridleiter ïtetterte §err SelS nun eben»
raus gtnunter. Sr bradgte nun juerg eine 10 cm biete
^egmfdgidgt in genanntes Sägli- Auf btefe Segmfdgidgt
würben 5 kg Alborgt, gart an bie SelSmanb anfdglief
J®nb, gelegt, ©er ganje, nocg oorganbene ^oglraum beS
SaffeS, mürbe mit naffem 2egm ausgefüllt. @8 mar
etne mügfame Arbeit, ba man an ber fenfredgten fjels«

1® nur auf ber ©tridtleiter gegen tonnte unb fo=

!îl r |>anb jum Arbeiten frei gatte. Fadgbem
?,I® Arbeit fertig mar, bradgte man nodg auf unb an

®n ©eiten beS gelögen S«lfe"8 Sabungen an.
snî*k "^rben mit Fafengtegeln fegr gut abgebidgtet.
JtacgDem auf Anorbnung ber DrtSoermattung oorgqjtS»

I m. SBogngäufer geräumt roaren (^Serfonen

loi/ i >err SelS bie 4 Sabungen oon total
«g ©prenggoff gufammen — eteftrifeg — sur

Pjofton. @in gewaltiger Knall, — eine garte Faucg»
tî! m

~~ nnb bie ganse loSgelöge SelSmaffe mürbe ogne
jnerrltdge ©treuung in burdgmegS nuggrogen Steinen su--

mmengemürgt. Flan fag nadgger an Ort unb @!eüe
ergaupt nidgtS megr oon Steinen unb bie beiben

Käufer erlitten gar tetnen ©adgfdgaben — aueg nidgt
auf 3tegelbädgern — unb fönnen fomit beffen Femogner
mieber in Fuge fdglafen.

SS ftnb gegenwärtig Unterganblungen genannter 0rt8>
oermaltung mit $errn SelS, roonadg eine fdgroer gutömm»
lidge SelSmaffe oon ca. 300 m® — bie eine fteinerne
Sörödte gefägrbet — auf gleidge äßeife gefprengt werben
foil. SS bürfte ber Abfdgug gerotg mandgen Unternehmer
fegt interefgeren.

üerband$we$eit.
©cgmeiserifdget öaumeigeroerbnnb. (Korr), ©et

©dgroetjerifdge Saumetgerberbanb beging am bergangenen
©onntag, ben 25. Fiats, im grogen ©ongadeiaal in
ßttridg feine orbentlicge Seneralberfammlung. ©er bie

SSerganblungen leitenbe F^ßgöent ©r. Sagianut er=

gänste ben jüngft erfegienenen SugreSberidgt mit inte=

reffanten ©etailmitteilungen ber internen SefdgäftSfüg-
rung, nadgbem bie auSlänbifdgen ©elegationen befreun»
beter Serbänbe ber gart befudgten SSerfammlung bie

©rüge igrer SSerbänbe übermittelt galten. Unb smar
fpradgen ©r. ©cgetle aus ©tuttgart für ben Sanbes«
berbanb FJürttemberg beS ©eutftgen ArbeitgeberbunbeS
für bas ^Baugewerbe, Secuonb ^eter aus ©tragburg,
ber SSijeprägbent ber Fédération des entrepreneurs
des Alsace-Lorraine unb für ben bagrifdgen Arbeitgeber»
bunb für baS ^Baugewerbe beten ©elegierter §etr ©effet-
mann, ©ie präfibialen Ausführungen gum SogreSberidgt
würben mit groger Aufmertfamteit angegört unb bon
©efeetär Faiüatb in botgtiglidger FSeife ins Siu«5üfifdge
überfe^t; fie fanben einmütige Senegmigung, ebenfo ber
Kaffenberidgt beS ßentratquägorS 30. (Subfer. ©er Sag«
reSbeitrag beS taufenben SagreS würbe gemäg benSBe=

ftimmungen ber Statuten feftgefegt, weldg tegtere in bem
©inne abgeänbert würben, bag inSfünftig ftatt 4 bis 6
SBeigget beren 6 bis 8 ber .gmtratleitung angehören
foHen. ©emgufotge würbe bie bisherige gaitratteiiung
mit ®r. Sagianut als gentralpräfibent burdg Srgeben
bon ben ©igen begütigt unb auf SSorfdglag beS S3or«

ftanbeS ergängt burdg bie Herren §einr. §att»$aller,
3üridgunbSaf. ©fdgppp in 93afe 1, bem F*üfibenten
ber früheren ©efeKfdgaft fdgmeigerifdget Fauunternegmer,
bie feit Sagresfrift mit bem ©dgweigerifdgen SBaumeiger«
berbanb berfdgmofgen ig unb bem F^äf'^enten ber @el«

tion 93afeï. ©er ^eutralborganb mürbe gemäg ben S3or«

fdglägen ber ©eftionen unb ©ruppen gufammengçfegt,
bie FedgnungSrebiforen unb baS ©dgiebSgeridgt würben
nadg ben Anträgen ber ßttitralieitunp peftimmt. ©er
SBorftgenbe ber ©eltion ßüriig, Saumeifter Dsfar FlüKer,
gattete namens ber SSerfammlung bem $euttalprägbium
unb ber gefamten ßentraKeitung ben ©an! für bie

gramme Sügrung unb gielbewugte ßeitung ab.

Hu$$telluti9$we$eii.
1. fdgmeijetifdgc ©efunôgeitSauôgeÛunn in Sern

1929. ©te erge fegroeigerifege AuSgeOung für ®efunb=
geitspgege unb Sport ftnbet in ben Flonaten JOfuli unb
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gewerbe unterstellt. 3. Es ist auch die Normierung der
Anstrichfarben abzuklären.

Die neue Verordnung des Bundesrates über die Ver-
Wendung von Bleiweißfarben ist zum Schutze der Arbeit-
nehmer im Malergewerbe geschaffen und steht noch fol>
gende Punkte vor. Bleiweiß darf nur in Pulverform
(nicht Paste) Verwendung finden. Beim Auftragen der
Farben im Spritzverfahren sind Maßnahmen gegen Blei-
Vergiftungen zu treffen. Staubentwicklung beim Abkratzen
alter Farbe muß vermieden werden. Der Arbeitgeber
muß für eine Waschgelegenheit sorgen, ebenso muß die
Kleidung stets reinlich sein und vor Staub geschützt wer-
den. Eine weiter? Bestimmung ist die, daß jugendliche
Arbeiter unter 18 Jahren nicht zu gewerblichen Maler-
arbeiten verwendet werden dürfen. Bei Arbeiten mit
Bleiweiß oder ähnlichen Verbindungen mit Blei dürfen
weibliche Personen nur mit Bewilligung verwendet wer-
den, sofern die Handhabung des Verbotes ihnen die Be-
rufsausübung erschweren könnte.

p "
Interessante Sprengung einer losgelösten

îelsmasse ln yuinten.
(ebne kiolnlôà)

(Eingesandt.) >

Im Schild bei Quinten am Wallensee hatte sich ein
24 großer Felsblock von der festen Felswand abge-
löst und drohte auf die beiden Wohnhäuser von Schiff-
macher Walser und Albert Giger hinunter zu stürzen.
Dieser Felsborn sollte nun so beseitigt werden, daß ge-
nannte Wohnhäuser nicht beschädigt werden. Mit der
Aufgabe wurde Sprengtechniker Fels betraut. Am
-- März 1928 gelangte die Arbeit wie folgt zur Aus-
Wrung:

Einem halben Weinfäßli wurde der Boden heraus-
schlagen. Mit starken Drähten befestigt, ließ man das-

jà dann einige Meter die senkrechte Felswand hinunter,

n
^ an gewünschter Stelle an die Felsenbrust zu

negen kam. Oben befestigte man den Draht an einen

à/à, Mittelst Strickleiter kletterte Herr Fels nun eben-
saus hinunter. Er brachte nun zuerst eine 10 em dicke
1-ehmsch,cht in genanntes Fäßli. Auf diese Lehmschicht
wurden 5 Aldorfit, hart an die Felswand anschlies
send, gelegt. Der ganze, noch vorhandene Hohlraum des
Mffes, wurde mit nassem Lehm ausgefüllt. Es war
eine mühsame Arbeit, da man an der senkrechten Fels-
^?^d sa nur auf der Strickleiter stehen konnte und so-
Üi

r
eine Hand zum Arbeiten frei hatte. Nachdem

se Arbeit fertig war, brachte man noch auf und an

A beiden Seiten des gelösten Felsens Ladungen an.

m à ^"rden mit Rasenziegeln sehr gut abgedichtet.
taHvem auf Anordnung der Ortsverwaltung vorfichts-

l^lber die beiden Wohnhäuser geräumt waren (Personen
brachte Herr Fels die 4 Ladungen von total

(- K»- Sprengstoff zusammen — elektrisch — zur Ex-
ptoston. Ein gewaltiger Knall, — eine starke Rauch-
" 7- und die ganze losgelöste Felsmaffe wurde ohne

merkliche Streuung in durchwegs nußgroßen Steinen zu-
mmengewürgt. Man sah nachher an Ort und Stelle

überhaupt nichts mehr von Steinen und die beiden

Häuser erlitten gar keinen Sachschaden — auch nicht
auf Ziegeldächern — unv können somit dessen Bewohner
wieder in Ruhe schlafen.

Es sind gegenwärtig Unterhandlungen genannter Orts-
Verwaltung mit Herrn Fels, wonach eine schwer zukömm-
liche Felsmasse von ca. 300 m' — die eine steinerne
Brücke gefährdet — auf gleiche Weise gesprengt werden
soll. Es dürfte der Abschuß gewiß manchen Unternehmer
sehr interessieren.

llerbinämzen.
Schweizerischer Baumeisteroerband. (Korr). Der

Schweizerische Baumeisterverband beging am vergangenen
Sonntag, den 25. März, im großen Tonhallesaal in
Zürich seine ordentliche Generalversammlung. Der die

Verhandlungen leitende Präsident Dr. Cagianut er-
gänzte den jüngst erschienenen Jahresbericht mit inte-
reffanten Detailmitteilungen der internen Geschäftssüh-

rung, nachdem die ausländischen Delegationen befreun-
deter Verbände der stark besuchten Versammlung die

Grüße ihrer Verbände übermittelt hatten. Und zwar
sprachen Dr. Schelle aus Stuttgart für den Landes-
verband Württemberg des Deutschen Arbeitgeberbundes
für das Baugewerbe, Fernand Peter aus Straßburg,
der Vizepräsident der bèàâtion à entrepreneurs
äes àaee-1>orràe und für den bayrischen Arbeitgeber-
bund für das Baugewerbe deren Delegierter Herr Sessel-
mann. Die präsidialen Ausführungen zum Jahresbericht
wurden mit großer Aufmerksamkeit angehört und von
Sekretär Paillard in vorzüglicher Weise ins Französische
übersetzt; sie fanden einmütige Genehmigung, ebenso der
Kassenbericht des ZentralquästorS W. Gubser. Der Iah-
resbeitrag des laufenden Jahres wurde gemäß den Be-
stimmungen der Statuten festgesetzt, welch letztere in dem
Sinne abgeändert wurden, daß inskünftig statt 4 bis 6

Beisitzer deren 6 bis 8 der Zentralleitung angehören
sollen. Demzufolge wurde die bisherige Zentralleitung
mit Dr. Cagianut als Zentralpräsident durch Erheben
von den Sitzen bestätigt und auf Vorschlag des Vor-
standes ergänzt durch die Herren Heinr. Hatt-Haller,
Zürich und Jak. Tschopp in Basel, dem Präsidenten
der früheren Gesellschaft schweizerischer Bauunternehmer,
die seit Jahresfrist mit dem Schweizerischen Baumeister-
verband verschmolzen ist und dem Präsidenten der Sek-
tion Basel. Der Zentralvorstand wurde gemäß den Vor-
schlügen der Sektionen und Gruppen zusammengesetzt,
die Rechnungsrevisoren und das Schiedsgericht wurden
nach den Anträgen der Zentralleitung bestimmt. Der
Vorsitzende der Sektion Zürich, Baumeister Oskar Müller,
stattete namens der Versammlung dem Zentralpräsidium
und der gesamten Zentralleitung den Dank für die

stramme Führung und zielbewußte Leitung ab.

NlMtîlIlNMMZîll.
1. schweizerische Gesundheitsansstellung in Bern

1929. Die erste schweizerische Ausstellung für Gesund-
heitspflege und Sport findet in den Monaten Juli und
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